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	Mitteilungen 

aus dem Gemeindehaus Dottikon




· Alle Kommissionen der Gemeinde Dottikon werden für die Amtsperiode 2010/13 
in stiller Wahl bestellt. Während der ordentlichen Anmeldefrist wurden durch die Arbeitsgruppe Wahlvorbereitungen für alle Kommissionen gleich viele Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet wie Sitze zu vergeben sind. Die Nachmeldefrist änderte an diesem Ergebnis nichts. Somit setzen sich die einzelnen Kommissionen für die nächste Amtsperiode wie folgt zusammen:
Schulpflege: Thomas Furter, François Fischer, Petra Hofer-Voser, Alice Carlino- Regli, Stefan Rüttimann

Finanzkommission: Walter Meyer,  Patrick Keller, Markus Meyer

Steuerkommission: Stefan Kaufmann, Ernst Michel, Yves Polin, Peter Goeggel

Wahlbüro: Gertrud Baur, Hans Rudolf Dubler, François Hauser, Toni Wietlisbach

Die Urnenwahl für den Gemeinderat inkl. Gemeindeammann und Vizeammann findet am 27. September 2009 statt. Vorgeschlagen sind Roland Polentarutti als Gemeindeammann, Stefan Wietlisbach als Vizeammann und als Gemeinderäte Marcel Fischer, Franz Lötscher und Heidi Hegglin-Troxler.  
· Für das Jahresprogramm 2010 werden der Vereinsvorständesitzung folgende Termine von Gemeindeanlässen gemeldet:
02. Januar
Neujahrsapéro
09. Juni
Altersausflug

18. Juni 
Einwohnergemeindeversammlung
25. Juni
Ortsbürgergemeindeversammlung
18. September
Neuzuzügerbegrüssung
19. November
Einwohnergemeindeversammlung
· Das Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau hat die Gemeinderechnungen 2008 geprüft. Im Revisionsbericht wird der Gemeinde mit 23 von 24 möglichen Punkten eine sehr gesunde Finanzlage bescheinigt und der Finanzverwaltung für die tadellose Rechnungsführung ein makelloses Zeugnis ausgestellt. 
· Der Auftrag für die Installation einer neuen Heizung im Kindergarten Nassacker wurde der Firma Theo Michel in Dottikon erteilt. Die Arbeiten werden nächstens ausgeführt. 

· Beim Verkauf des Areals im Mitteldorf musste die Gemeinde die Verpflichtung eingehen, für Zusatzkosten für die Entsorgung von allenfalls vorhandenen Altlasten aufzukommen. Ausgenommen davon waren ausdrücklich alle im Boden noch vorhandenen Fundationen und Leitungen der früheren Landwirtschaftsliegenschaft. Beim Aushub für die Wohn- und Gewerbeüberbauung sind nun einige Überraschungen zum Vorschein gekommen. Verschmutztes und teilweise ölhaltiges Material wurde im Bereiche der früheren Brückenwaage festgestellt. Zudem wurden offenbar Teile des ehemaligen Mühlekanals vor rund 90 Jahren mit unzulässigem Material aufgefüllt. Für die vorschriftsgemässe Entsorgung dieses Materials macht die neue Grundeigentümerin bei der Gemeinde eine provisorische Forderung von Fr. 190'000.-- geltend. Da noch nicht endgültig feststeht, ob es sich tatsächlich um Altlasten im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung handelt, hat der Gemeinderat die Forderung einstweilen bestritten. 
18.8.2009 gi

